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Vereinfachte Umlegung Frundsbergallee
Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom
31.01.2012 für das Flurstück 46/93 der Gemarkung Wenzen-
bach, behandelt im Fortführungsnachweis Nr. 1256 Gemar-
kung Wenzenbach, des Vermessungsamtes Regensburg, ist
am 13.02.2012 unanfechtbar geworden.
Mit dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wird der bisherige
Rechtszustand durch den in dem vereinfachten Umlegungsver-
fahren nach § 80 BauGB vorgesehenen neuen Rechtszustand
ersetzt. Die neuen Eigentümer werden hiermit in den Besitz der
zugeteilten Grundstücksteile eingewiesen (§ 83 Abs. 2 BauGB).
Soweit im Beschluss über die vereinfachte Umlegung nach §
80 BauGB nichts anderes festgelegt ist, geht das Eigentum
an den ausgetauschten oder zugewiesenen Grundstückstei-
len lastenfrei auf die neuen Eigentümer über. Unschädlich-
keitszeugnisse sind nicht erforderlich. Die ausgetauschten
oder zugewiesenen Grundstücksteile werden Bestandteil des
Grundstücks, dem sie zugewiesen werden.
Die dinglichen Rechte an diesem Grundstück erstrecken sich
auf die zugewiesenen Grundstücksteile (§ 83 Abs. 3 BauGB).
Die Geldleistungen wurden bereits entrichtet.
Wenzenbach, den 14.02.2012

Gemeinde Wenzenbach

Schmid, 1. Bürgermeister

Freiwilliger Wehrdienst
Übermittlung von Daten an das Bundesamt
für Wehrverwaltung
Zum 01.07.2011 ist die allgemeine Wehrpflicht, soweit kein
Spannungs- oder Verteidigungsfall vorliegt, ausgesetzt und in
einen freiwilligen Wehrdienst übergeleitet worden. Frauen und
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, kön-
nen sich nach § 54 des Wehrpflichtgesetzes verpflichten, frei-
willig Wehrdienst zu leisten. Damit das Bundesamt für Wehrver-
waltung die Möglichkeit hat, über den freiwilligen Wehrdienst
zu informieren, übermittelt die Meldebehörde jährlich zum
31.03. folgende Daten von Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden, an das Bun-
desamt für Wehrverwaltung: Familienname, Vornamen und
gegenwärtige Anschrift.
Betroffene haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch ist an keine Voraussetzung gebun-
den und braucht nicht begründet zu werden. Er kann bei der
Gemeinde Wenzenbach, Hauptstraße 40, 93173 Wenzenbach
Zi. 0.03 eingelegt werden.
Falls der Datenübermittlung nicht bis spätestens 31. März
widersprochen wurde, werden die genannten Daten weiterge-
geben.

Haushaltssatzung für das Jahr 2012
Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2012 erfolgte durch den Gemeinderat in der
Sitzung am 20.12.2011. Das Landratsamt Regensburg hat mit
Schreiben vom 12.01.2012 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt (Art. 65 Abs. 3 Satz 1, Art. 117 Abs.1, Art.
110 Abs. 1 GO).
Die Haushaltssatzung liegt in der Zeit vom 05.03.2012 bis
12.03.2012 öffentlich in der Gemeindeverwaltung Zimmer 1.02,
Hauptstraße 40, 93173 Wenzenbach aus.
Wenzenbach, den 23.01.2012

Gemeinde Wenzenbach

Schmid, 1. Bürgermeister

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten
Gemeindeverwaltung
Telefon.................................................................... 09407/309-0
Telefax................................................................ 09407/309-160
E-Mail................................Gemeinde.Wenzenbach@realrgb.de
Internet: .................................................... www.wenzenbach.de

Öffnungszeiten:
Montag .................................................................... 8 bis 12 Uhr
Dienstag ................................... 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Mittwoch ................................................ ganztägig geschlossen
Donnerstag ............................... 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Freitag ..................................................................... 8 bis 12 Uhr

Entsorgungskalender März 2012
Restmüll: Do, 01.03., Do, 15.03.
Altreifen: -
Papiertonne: P1 = Do, 22.03.

P2 = Fr, 23.03.

Restmüll: ganz Wenzenbach

Papiertonne
P1: Wenzenbach und übrige Ortsteile
P2: Grünthal, Irlbach, Fußenberg

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag, 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag, 09:00 - 14:00 Uhr

Grabenbach
Samstag, 10.03.2012 von 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 17.03.2012 von 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 24.03.2012 von 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 31.03.2012 von 14:00 - 17:00 Uhr

Umweltmobil
03.03.2012, 09:00 - 12:00 Uhr - Wenzenbach, Wertstoffhof
17.03.2012, 09:00 - 12:00 Uhr - Altenthann, Wertstoffhof

Fundsachen
- 1 Armbanduhr
- 2 Fahrräder
- 1 Schlüssel mit Anhänger
- Geldbetrag

Gemeindebus für Wenzenbach
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Gemeinde Wenzenbach erhält mit dem Fahrplanwechsel im
Regensburger Verkehrsverbund zum 11. Dezember 2011 ein
neues Aushängeschild.
Nach vielen Verhandlungen mit der landkreiseigenen Nah-
verkehrsgesellschaft GFN wird probeweise für zunächst zwei
Jahre ein Gemeindebus eingerichtet und damit der öffentliche
Personennahverkehr wesentlich verbessert.
Beim Gemeindebus Wenzenbach wird das bereits vorhandene
Fahrplanangebot des Linien- und Schülerverkehrs im Gemein-
debereich in einem Gesamtfahrplan zusammengefasst und

Redaktionsschluss
für die März-Ausgabe ist

Freitag, 23. März 2012.
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durch einzelne, zusätzliche Fahrten in bedarfsgerechter Zeit-
lage ergänzt.
Mit diesem neuen Angebot werden die Ortsteile Grünthal, Irl-
bach, Hauzenstein, Thanhausen, Fußenberg und Probstberg
besser an den Hauptort Wenzenbach angebunden. Es besteht
zudem die Möglichkeit, an allen Haltestellen der Linie 34, also
an der Hauptachse, in bzw. aus Richtung Regensburg umzu-
steigen. Die Fahrpläne werden auch im Amtsblatt abgedruckt.
Zu den Kosten: Der Gemeindebus kostet jährlich ca. 45.000
EUR. Davon werden pauschal 30 % vom Landkreis Regens-
burg über die GFN übernommen, so dass noch ca. 31.500
EUR jährlich auf die Gemeinde Wenzenbach entfallen.
Zum Schluss kann ich nur raten, nehmen Sie, liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, dieses Angebot an. Nutzen Sie den Bus
für Einkäufe, Erledigungen und Praxisbesuche von Thanhau-
sen, Fußenberg, Grünthal, Gonnersdorf, Irlbach und Probst-
berg nach Wenzenbach und eventuell durch die Anbindung
auch weiter ins Stadtgebiet. Der Fahrplan wird ausgelegt und
allen zugestellt.
Ich wünsche mir, dass dieses Angebot angenommen wird und
somit auch der Ziel und Quellverkehr reduziert wird.
Mit freundlichen Grüßen

Josef Schmid, Erster Bürgermeister

Der Gemeindebus Wenzenbach in Kürze:
Innerortsverkehr zur Anbindung folgender Bereiche an das
Gemeindezentrum in Wenzenbach:
- Bereich Probstberg - Wenzenbach
- Bereich Hauzenstein - Thanhausen - Fußenberg - Wenzen-

bach
- Bereich Grünthal / Gonnersdorf - Irlbach - Wenzenbach
Umsteigemöglichkeit am Gemeindezentrum Wenzenbach in
bzw. aus Richtung Regensburg (RVV-Linie 34).
Der Preis für eine einfache Fahrt beträgt 1,— EUR (Busverkauf).
Vorverkauf: Gemeindekasse Wenzenbach, 10 Tickets für 9,— EUR
Mit RVV-Fahrausweisen kann der Gemeindebus Wenzenbach
kostenlos mitbenutzt werden.

Fahrpläne siehe Seiten 4 bis 6

Verunreinigung durch Hunde
Bei der Gemeinde Wenzenbach sind in letzter Zeit mehrfach
Beschwerden darüber eingegangen, dass durch Hunde öffent-
liche Straßen und Flächen durch Hundekot verunreinigt wer-
den. Der Halter des Hundes ist dafür verantwortlich, dass dies
unterbleibt bzw. die Flächen wieder gereinigt werden.
Nach § 3 der Reinigungs- und Sicherungsverordnung der
Gemeinde Wenzenbach ist es zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Reinlichkeit untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach
den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder verunrei-
nigen zu lassen. Zur Straße gehört nach Art. 2 des Bayer. Stra-
ßen- und Wegegesetzes nicht nur die Fahrbahn, sondern auch
Randstreifen, Gehwege, Omnibushaltebuchten usw..
Sämtliche Hundehalter werden hiermit aufgefordert, diese Ver-
unreinigungen in Zukunft zu unterlassen und die Hinterlassen-
schaft ihres Hundes mitzunehmen und selbst ordnungsgemäß
zu beseitigen. Sammelbehälter wird die Gemeinde nicht auf-
stellen!
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass nach § 13 der Rei-
nigungs- und Sicherungsverordnung mit Geldbuße bis zu 500
EUR belegt werden kann, wer vorsätzlich oder fahrlässig ent-
gegen § 3 der Satzung eine öffentliche Straße verunreinigt oder
verunreinigen lässt.
Die Gemeinde Wenzenbach ist dazu bereit, Verstöße künf-
tig nach der Reinigung- und Sicherungsverordnung zu ahn-
den und die Verursacher mit einem Bußgeld belegen. Dazu
reicht allerdings nicht, dass anonyme Hinweise kommen oder
der Anzeigende seinen Namen nicht genannt haben will. Zur
Durchführung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens sind
schriftliche Meldungen und Zeugen erforderlich.
Der bessere Weg wäre allerdings, wenn - ohne Einschaltung
der Gemeinde - die Hundehalter sich vernünftig verhalten bzw.
bei einem Verstoß gegen Vorschriften ein persönlicher Hinweis
der Nachbarn an den Hundehalter.

Benjamin Leistner
ist jetzt Verwaltungsfachwirt

Benjamin Leistner (links)
erhält aus der Hand von Bür-
germeister Josef Schmid das
Prüfungszeugnis und die
Urkunde der Bayerischen
Verwaltungsschule
Foto: Hans Elsner

Viele Wenzenbacher kennen
Benjamin Leistner als den
jungen Mann in der Gemein-
dekasse. Diese Aufgabe des
Kassenverwalters hat er nach
Beendigung seiner Ausbil-
dung zum Verwaltungsfa-
changestellten im Jahr 2006

übernommen. Aber nach drei Jahren in der praktischen Arbeit
packte ihn der Ehrgeiz und mit Zustimmung des Gemeinderats
machte er sich an die nächste Hürde heran, den Angestellten-
lehrgang II an der Bayerischen Verwaltungsschule.

Hier hatte er wöchentlich sechs Unterrichtsstunden am soge-
nannten Ortslehrgang in Regensburg zu besuchen. Im Oktober
2010 folgte ein Zwischenlehrgang in Neustadt an der Aisch
mit 90 Unterrichtseinheiten und vom 29. August bis 7. Okto-
ber 2011 ging es nach Regensburg-Prüfening in das DB-Trai-
ningszentrum zum Abschlusslehrgang. Um bei den 28 anste-
henden Leistungsnachweisen gute Ergebnisse zu erzielen, sah
man Leistner oft auch in seiner Freizeit im Rathaus die dicken
Gesetzesschmöker wälzen.

Waren bei der Ausbildung allgemeine Rechtskunde, bürger-
liches Recht oder Sozialrecht doch recht trockene Themen,
so konnte das Kommunalrecht mit praxisorientierten und wirk-
lichkeitsnahen Fällen glänzen. Man könnte meinen, sie wären
im eigenen Gemeinderat in Wenzenbach passiert. Natürlich
gehörte auch das kommunale Finanzrecht, die Verwaltungs-
betriebswirtschaft sowie das öffentliche Baurecht zu den Aus-
bildungszielen. Da es eine Gemeindeverwaltung regelmäßig
auch mit unangenehmen Zeitgenossen zu tun bekommt, durfte
das Sicherheits- und Ordnungswidrigkeitenrecht auf dem Pro-
gramm nicht fehlen. Höhepunkt jeder Verwaltungsausbildung
ist natürlich das Staats-, Verfassungs- und Europarecht.

Bei der von der Bayerischen Verwaltungsschule durchge-
führten Fachprüfung II galt es sieben Aufgaben quer über alle
Rechtsgebiete zu lösen. Ein „Probenmarathon“ über eineinhalb
Wochen hinweg. Danach folgte in Nürnberg die fachpraktische
mündliche Prüfung. Hier sah sich Leistner drei Verwaltungs-
praktikern gegenüber, die ihn mit verschiedenen Fragen und
Aufgaben konfrontierten. Doch Benjamin Leistner meisterte
seine Aufgabe und absolvierte die Prüfung mit gutem Erfolg.
Bürgermeister Josef Schmid überreichte ihm das Prüfungs-
zeugnis der Verwaltungsschule und die Urkunde, nach der er
jetzt berechtigt ist, die Bezeichnung „Verwaltungsfachwirt“ zu
führen. Diese Ausbildung ist der dritten Qualifikationsebene
(ehemals gehobener Verwaltungsdienst) eines Beamten gleich-
gestellt. Bürgermeister Josef Schmid freute sich mit dem jun-
gen Verwaltungsfachmann und stellte fest: „Unser Benni ist
jetzt auch für höhere Weihen geeignet.“ Diese wird er in der
Gemeindeverwaltung auch erhalten und demnächst nicht mehr
in der Kasse zu sehen sein.
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Osterferienprogramm 2012
Montag, 02. April 2012
Biberwanderung
„Bei Einbruch der Dämmerung treffen wir uns in Probstberg.
Wir gehen auf große Entdeckungstour und wollen dabei die am
Waldteich heimischen Biber aufspüren und bei ihrer `Arbeit´
beobachten“, so Brigitte Knopp vom Akki.
Leitung: Brigitte Knopp
Treffpunkt: Waldeingang am Hochbehälter
Wann: 19 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden
Alter: ab 8 Jahren
Teilnehmerzahl: 8
Kosten: keine
Bitte gutes Schuhwerk oder Gummistiefel anziehen, evtl.
Taschenlampe mitnehmen.
Anmeldung: Akki - Brigitte Knopp

Coole Sachen aus Filz
Katharina Amann empfiehlt: „Hier könnt ihr nach euren eigenen
Vorstellungen viele verschiedene Dingen wie Armreifen, Ketten,
Ringe, Bälle, Blumen, Blütengirlanden, Karotten, verschiedene
Tiere, Stiftehalter, Osterdeko und vieles mehr nass filzen.“
Leitung: Katharina Amann
Treffpunkt: Jugendtreff
Wann: 10 - 12 Uhr
Alter: ab 6 Jahren, auch für Buben geeignet
Teilnehmerzahl: 8
Kosten: 5 EUR für Material
Anmeldung: Wolfgang Wienhard

Dienstag, 3. April
Teichexpedition
„Viel mehr als nur Fische und Kaulquappen gibt es in unseren
Teichen. Wir wollen herausfinden, was man unter der Wassero-
berfläche an interessanten Tieren findet“, macht Brigitte Knopp
neugierig
Leitung: Brigitte Knopp
Treffpunkt: Waldeingang am Hochbehälter in Probstberg
Wann: 15 - 17 Uhr
Alter: ab 6 Jahren
Teilnehmerzahl: 10
Kosten: keine
Bitte gutes Schuhwerk oder Gummistiefel anziehen, evtl.
kleinen Eimer, Kescher und Becherlupe mitnehmen.
Anmeldung: Akki - Brigitte Knopp

Mittwoch, 4. April
Kreativwerkstatt
„Aus Baumwollfäden flechten wir wunderschöne Freund-
schaftsarmbänder mit verschiedenen Mustern“ freut sich Irm-
gard Reindl.
Leitung: Irmgard Reindl
Wo: Jugendtreff Wenzenbach
Wann: 10 - 12 Uhr
Alter: ab 8 Jahren
Teilnehmerzahl: 6
Kosten: 5 Euro für Akki-Mitglieder, 6 Euro für Nichtmitglieder
Anmeldung: Akki - Brigitte Knopp

Freitag, 6. April
Klettern
„Du bezwingst gut vorbereitet und gut gesichert zwei verschie-
dene Routen durch die Kletterwand“ ist sich der Alpenverein
sicher.
Leitung: TrainerIn Alpenverein
Wo: Kletterzentrum Kareth
Wann: Gruppe 1: 10 - 12 Uhr; Gruppe 2: 12 - 14 Uhr
Alter: egal; keine Vorkenntnisse erforderlich

Teilnehmerzahl: 4 - 6 pro Gruppe
Kosten: 12 Euro
Eltern können vom Café aus zuschauen.
Anmeldung: Wolfgang Wienhard

Dienstag, 10. April
Drahtwerkstatt
Gabi Schweiger:„Wir biegen aus Draht einen großen Schmet-
terling und verzieren diesen mit Schmuckperlen, Golddraht und
allerlei glitzernden Ornamenten.“
Leitung: Gabi Schweiger und Petra Ederer
Wo: Jugendtreff Wenzenbach
Wann: 9 - 11 Uhr
Alter: ab Grundschule
Teilnehmer: 15
Kosten: 8 Euro für AKKi-Mitglieder, 10 Euro für Nichtmitglieder
Bitte selbst mitbringen: Kleine Zange zum Biegen und zum
Zwicken.
Anmeldung: Akki - Brigitte Knopp

Bowling
Spielen in kleinen Gruppen; Einteilung nach Wunsch oder Kön-
nen.
Leitung: Wolfgang Wienhard
Wo: Superbowl, Gewerbepark
Wann: 11 - 13 Uhr
Alter: egal, aber: kräftig genug für die Kugel
Kosten: 5 Euro (inclusive einem Getränk)
Anmeldung: Wolfgang Wienhard

Rutschenbad Galaxy
Fahrt mit dem Bus zum Abendrutschen nach Erding
Leitung: Wolfgang Wienhard
Abfahrt: 15 Uhr am Feuerwehrhaus Wenzenbach, weitere Hal-
testellen mit entsprechender Zeitverzögerung
Rückkehr: ca. 23 Uhr
Alter: egal, aber: Rutschenerfahrung nötig, drei Rutschen sind
ab 14
Kosten: 27 EUR (Fahrt und Eintritt für 4 Stunden.)
An Brotzeit und Getränke denken!
Anmeldung: Wolfgang Wienhard

Mittwoch, 11. April
Klettern
Für Infos siehe Freitag, 6.4.
Wann: Gruppe 3: 10 - 12 Uhr; Gruppe 4: 12 - 14 Uhr

Rutschenbad Wonnemar
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug, Busse) ins Bad
nach Ingolstadt
Leitung: Wolfgang Wienhard
Abfahrt: 8.50 Uhr am Feuerwehrhaus Grünthal (Linie 8)
Rückkehr: ca. 18.10/18.40 Uhr in Wenzenbach (Linie 34.)
Alter: egal, aber: sicheres Schwimmen nötig
Kosten: 14 EUR (Fahrt und Eintritt)
An Brotzeit und Getränke denken!
Anmeldung: Wolfgang Wienhard

Donnerstag, 12. April
Spielend Kochen, für Buben
„Wir kochen gemeinsam eine Kartoffelsuppe mit Fleisch- und
Gemüseeinlage; anschließend machst du deine eigenen Pfann-
kuchen; Billard, Spicker und Airhockey gibt es als Zwischen-
gang“, so Hobbykoch und Jugendpfleger Wolfgang Wienhard
Leitung: Wolfgang Wienhard
Wo: Jugendtreff
Wann: 9.30 - 12.30 Uhr
Alter: ab 10
Teilnehmerzahl: 8
Kosten: 5 Euro (Essen und Trinken)
Anmeldung: Wolfgang Wienhard
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Stockschießen
Ausprobieren und verschiedene Spiele - für Neugierige und
Erfahrene
Leitung: Willi Meier
Wo: Gelände Stockverein Wenzenbach
Wann: 13.00 - 15.30 Uhr
Alter: ab ca. 12 Jahren
Kosten: keine
Stöcke verschiedener Gewichte werden gestellt; Stock mit-
bringen, falls vorhanden.
Anmeldung: Wolfgang Wienhard

Freitag, 13. April
Sportschießen
Schnupperkurs mit Luftdruckgewehr
Leitung: Jugendleitung Gambachtaler
Wo: Schießstand Gaststätte Stuber, Fußenberg
Wann: 18 Uhr
Alter: ab 11 Jahren
Kosten: keine
Anmeldung: Akki - Brigitte Knopp
Anmeldung(en) bitte möglichst per E-Post!
Akki-Angebote unter: knoppbrigitte@t-online.de (oder Tel.:
812829)
Angebote der Gemeindeverwaltung unter: w.wienhard@
web.de (oder Telefon 309-200/AB)
(Angebote beinhalten keine gesonderte Unfallversicherung)

4-Tagesfahrten 2012
Wann: 20. - 24. August (ohne 22.)
Ziele: Bayernpark, Ingolstadt (Keltenstadt Manching, Wonne-
mar), Straubing (Maislabyrinth, Tierpark. Bad), Furth (Rodel-
bahn, Flederwisch, Bad)
Anmeldung: w.wienhard@web.de

Bauhof hat beim Winterdienst
enorme Leistungen gebracht

Foto: Hans Elsner

Mit vereinten Kräften haben die Mitarbeiter des gemeindlichen
Bauhofs im zu Ende gehenden Winter den Räum- und Streu-
dienst auf den Straßen gemeistert. In diesem Jahr war enorm
viel Schnee über einen länger andauernden Zeitraum gefallen.
Dies hat die Arbeiten schwieriger werden lassen als dies in den
vergangenen Wintern war. Bürgermeister Josef Schmid und
der Leiter des Bauhofs, Dipl.-Ing. (FH) Franz Wartlsteiner, loben
den „wahnsinnigen Einsatz“ ihrer Mitarbeiter im Bauhof in den
höchsten Tönen.
Von den eingesetzten sieben Männern und einer Frau ist im
wöchentlichen Rhythmus ein „Gucker“ eingesetzt. Für sie bzw.
ihn beginnt die Arbeit bereits um 3 Uhr mit dem Start zu einer
Rundfahrt durch das Gemeindegebiet um auszukundschaften,
wo und in welchem Umfang Einsätze gegen Schnee oder Glatt-
eis nötig sind.

Entsprechend seiner Einschätzung und der Wetterlage, werden
die Kollegen und um 4 Uhr geweckt, um anschließend auszu-
rücken. Mit den Fahrzeugen am Bauhof müssen 50 Kilometer
Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen von Schnee und Eis
frei bekommen werden. An einem Einsatztag müssen die drei
eingesetzten Fahrzeuge dazu etwa 220 Kilometer zurücklegen.

Die wichtigsten Straßen sollen wenigstens befahrbar sein,
wenn die ersten Bürgerinnen und Bürger zur Fahrt in die Arbeit
aufbrechen. Bürgermeister Josef Schmid und Franz Wartlstei-
ner haben die Straßen dazu auch in verschiedene Klassen ein-
geteilt:
• bergige Strecken (z.B. Probstberg, Schönberg, Tradl oder

Weiße Marter)
• Hauptverbindungsstraßen (z.B. Irlbach - Grünthal - Brandl-

berg)
• Straßen mit Linien- oder Schulbusverkehr (z.B. Grünthal -

Keilberg)
• Ortsstraßen
• Stichstraßen.
Genau nach dieser Priorität haben die Mitarbeiter des Bauhofs
die Liste abzuarbeiten.
Probleme bereiteten den Bauhofmitarbeitern immer wieder
vollgeparkte Straßen und Wendehämmer. Diese konnten oft
nicht mehr angefahren werden, da sich das Räumschild am
Fahrzeug bis zu 20 cm zur Seite bewegen kann und Schä-
den dadurch vorprogrammiert gewesen wären. Erschwerend
ist dabei, dass die Einsätze des Winterdienstes bereits in
der Nacht beginnen. Wenn Anlieger ihre Fahrzeuge dann am
Morgen weggefahren haben, treffen Anrufe mit lautstarken
Beschwerden bei der Gemeinde ein. Aber das Einsatzpersonal
sieht ganz genau, wenn es nur auf drei Quadratmetern dieser
Straße über Nacht nicht geschneit hat.

Der Schnee wird in der Regel fachgerecht in die Entwässe-
rungsrinnen geräumt, damit er in die Sinkkästen abschmelzen
kann und das Tauwasser nicht über die gesamte Straße läuft
und zu Glatteis gefriert. Hier sahen manche Anlieger ein Pro-
blem, wenn sie ihre Einfahrten frei räumen mussten.
Einleuchtend ist, dass nach Einsätzen, die bereits in der Nacht
beginnen, der Dienst Mittag oder am frühen Nachmittag endet;
denn auch für Fahrer von Streufahrzeugen gelten die Vor-
schriften über Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr. Und
irgendwann müssen die Leute ja auch schlafen, damit sie am
nächsten Tag früh wieder einsatzfähig sind. In diesem Jahr war
es erstmals möglich, dass in zwei Schichten gefahren wurde,
was die Sicherheit auf den Straßen wesentlich verbesserte.

Bürgermeister Josef Schmid und Franz Wartlsteiner haben von
weit über 90 Prozent der Bevölkerung positive Rückmeldungen
über die Arbeit des Bauhofs im Winter erhalten. Nur ein ver-
schwindend kleiner Teil hat Beschwerden geführt wie etwa,
dass der Schnee auf die falsche Seite geräumt wurde (beim
Nachbarn wäre er besser aufgehoben) oder weil er schon so
früh durch ein Räumfahrzeug im Schlaf gestört wurde.
Erschwerend für die Einsätze des Winterdienstpersonals sind
oft auch uneinsichtige Verkehrsteilnehmer, die trotz gesetz-
lichen Vorschriften immer noch mit Sommerreifen und teils
auch mit glatten Winterreifenprofilen unterwegs sind. Ein Hilfe-
ruf bei der Gemeinde nach schneefreien und gut befahrbaren
Straßen kann dann meist nicht mehr erfolgreich verlaufen. „Man
muss sich fragen, ob es finanziell etwas bringt, wenn Winterrei-
fen eingespart und dafür die Sommerreifen aufgebraucht wer-
den“, fragen sich die Verantwortlichen in der Gemeinde.
Jetzt gilt es, im Lauf des Monats März die Straßen von der
großen Menge Splitt zu befreien.

Um Einsparungen zu erreichen, wurden aber im Gemeinderat
auch schon Stimmen laut, die eine Reduzierung des Räum-
und Streudienstes fordern. Obwohl dieser Bürgerservice
grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird, darf aber darauf hin-
gewiesen werden, dass Art. 9 Abs. 3 des Bayerischen Straßen-
und Wegegesetzes klar aussagt, dass zu den Aufgaben der
Straßenbaulast nicht gehören: das Schneeräumen, das Streuen
bei Schnee- oder Eisglätte, die Reinigung und die Beleuchtung
der Straßen sowie das Reinigen der Sinkkästen.
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Bayerisches Landesamt für Statistik
und Datenvberarbeitung
Mikrozensus 2012 im Januar gestartet
Interviewer bitten um Auskunft
Auch im Jahr 2012 wird in Bayern wie im gesamten Bundes-
gebiet wieder der Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbefra-
gung bei einem Prozent der Bevölkerung, durchgeführt. Nach
Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik und Daten-
verarbeitung werden dabei im Laufe des Jahres rund 60 000
Haushalte in Bayern von besonders geschulten und zuverläs-
sigen Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaft-
lichen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr auch zu ihrem
Pendlerverhalten befragt. Für den überwiegenden Teil der Fra-
gen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.
Im Jahr 2012 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet
wieder der Mikrozensus, eine gesetzlich angeordnete Stich-
probenerhebung bei einem Prozent der Bevölkerung, statt. Mit
dieser Erhebung werden seit 1957 laufend aktuelle Zahlen über
die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, insbe-
sondere der Haushalte und Familien ermittelt. Der Mikrozensus
2012 enthält zudem noch Fragen zum Pendlerverhalten der
Erwerbstätigen sowie der Schüler und Studierenden. Neben
dem hauptsächlich benutzten Verkehrsmittel auf dem Weg zur
Arbeits- oder Ausbildungsstätte werden auch die Entfernung
und der Zeitaufwand für den Weg dorthin erhoben. Die durch
den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind Grundlage
für zahlreiche gesetzliche und politische Entscheidungen und
deshalb für alle Bürger von großer Bedeutung.
Wie das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung weiter mitteilt, finden die Mikrozensusbefragungen ganz-
jährig von Januar bis Dezember statt. In Bayern sind demnach
bei rund 60 000 Haushalten, die nach einem objektiven Zufalls-
verfahren insgesamt für die Erhebung ausgewählt wurden,
wöchentlich mehr als 1 000 Haushalte zu befragen.
Das dem Mikrozensus zugrunde liegende Stichprobenverfah-
ren ist aufgrund des geringen Auswahlsatzes verhältnismäßig
kostengünstig und hält die Belastung der Bürger in Grenzen.
Um jedoch die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die
Gesamtbevölkerung übertragen zu können, ist es wichtig, dass
jeder der ausgewählten Haushalte auch tatsächlich an der
Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund besteht für die meisten
Fragen des Mikrozensus eine gesetzlich festgelegte Auskunfts-
pflicht, und zwar für vier aufeinander folgende Jahre.
Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhe-
bungen der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet.
Auch die Interviewerinnen und Interviewer, die ihre Besuche
bei den Haushalten zuvor schriftlich ankündigen und sich mit
einem Ausweis des Landesamts legitimieren, sind zur strikten
Verschwiegenheit verpflichtet. Statt an der Befragung per Inter-
view teilzunehmen, hat jeder Haushalt das Recht, den Fragebo-
gen selbst auszufüllen und per Post an das Landesamt einzu-
senden.
Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
bittet alle Haushalte, die im Laufe des Jahres 2012 eine Ankün-
digung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der
Erhebungsbeauftragten zu unterstützen.

Hör- und Sprachtest für Kinder
„pädagogisch-audiologischer Sprechtag“

Termine für 2011/12:
Donnerstag, den 22.03.2012 / 24.05.2012 /
05.07.2012
Beim Landratsamt Regensburg, Gesund-

heitsamt, Sedanstraße 1, besteht die Möglichkeit, hör- und
sprachauffällige Kinder vorzustellen. Die Beratung wird von
Frau Vogel, einer am Institut für Hörgeschädigte in Straubing
beschäftigten Lehrerin, durchgeführt.

Durch verschiedene Tests wird überprüft, ob das Kind richtig
hört oder altersgemäß spricht. Bei
Auffälligkeiten erhalten die Eltern Informationen über Behand-
lungsmöglichkeiten.

Die Beratung ist kostenlos!
Um eine telefonische Anmeldung beim Gesundheitsamt wird
gebeten, Telefon 0941 / 4009 - 883.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Wochenende/Feiertag)

Tel.: 01805191212

Rettungsdienst
Tel.: 112

Ausbildung „Lebensrettende
Sofortmaßnahmen am Unfallort“

Die Johanniter in Regensburg bieten jeden
Samstag im März (03./10./17./24./31.) wieder die
Möglichkeit, von 8:30 bis 15:00 Uhr, einen Kurs
für „Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfal-
lort“ zu besuchen. Diese Ausbildung macht
jeden Verkehrsteilnehmer mit den wichtigsten

lebensrettenden Sofortmaßnahmen an einer Unfallstelle ver-
traut.
Alle Führerscheinbewerber der Klassen A und B, also ins-
besonders alle PKW-Führerscheinbewerber müssen diesen
absolvieren. Zudem eignet sich der Kurs dafür, bereits vorhan-
denes Erste-Hilfe Wissen wieder aufzufrischen.
Ausbildungsort ist der Lehrsaal für Erste-Hilfe-Ausbildung am
Hauptbahnhof in der Bahnhofstraße 20 in Regensburg. Für
Führerscheinbewerber ist dieser Ausbildungsort durch die gute
Bus- und Bahnanbindung jeder Zeit zu erreichen.
Die Kursgebühr beträgt 26,- EUR. Anmeldung und Infos unter
der Telefonnummer 0941/46467-110 oder im Internet unter
www.johanniter-regensburg.de.

Erste-Hilfe Wochenendkurs
bei den Johannitern
Die Johanniter Regensburg bieten auch im März wieder die
Möglichkeit, einen Erste-Hilfe-Wochenendkurs im Seminarraum
in der Wernberger Straße 1 in Regensburg zu besuchen.
Die Kurszeiten sind am Samstag, 03. März 2012 von 08:30 bis
17:00 Uhr und am Sonntag, 04. März 2012 von 08:30 bis 13:00
Uhr, Samstag 17. März von 08:30 bis 17:00 Uhr und am Sonn-
tag, 18. März 2012 von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr, Samstag 31.
März 2012 von 08:30 bis 17:00 Uhr und am Sonntag, 01. April
2012 von 08:30 bis 13.00 Uhr.
Ein nicht unerheblicher Teil der Notfälle ereignet sich in der
Familie sowie in unserer Freizeit. Im Kurs lernen die Teilnehmer,
wie man bei einem Notfall schnell und kompetent handelt und
bereits mit einfachen Mitteln sinnvoll helfen kann.
Die am Kursende ausgestellte Bescheinigung ist zudem erfor-
derlich für Führerscheinbewerber der Klassen C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1 und D1E.
Die Kursgebühr beträgt 43,- EUR. Anmeldung und Informati-
onen unter der Telefonnummer 0941/46467-110 oder im Inter-
net unter www.johanniter-regensburg.de.

K l e i n a n z e i g e n o n l i n e b u c h e n :
w w w . w i t t i c h . d e
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Fortbildung für Ersthelfer in Betrieben
bei den Johannitern
Die Deutschen Unfallversicherungsträger fordern, dass bereits
ausgebildete Ersthelfer alle zwei Jahre fortgebildet werden. In
den Betriebshelferkursen lernen die Teilnehmer, Ihrem verletz-
ten oder akut erkrankten Kollegen zu helfen. Die Fortbildungs-
kosten werden in der Regel vom Unfallversicherungsträger
übernommen.
Die Johanniter Regensburg bieten im März Fortbildungstermine
für Ersthelfer in Betrieben im Seminarraum in der Wernberger
Straße 1 in Regensburg an. Am 09.03./19.03./23.03. und am
30.03.2012 besteht von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr die Möglichkeit,
an einem Betriebshelfer-Training teilzunehmen.
Anmeldung und Informationen unter der Telefonnummer
0941/46467-110 oder im Internet unter www.johanniter-regens-
burg.de.

Erste-Hilfe Kurs für alle,
die mit Kindern zu tun haben
Am 24. März findet bei den Johannitern in Regensburg für alle,
die mit Kindern zu tun haben, der Ausbildungskurs „Erste-Hilfe
am Kind plus“ statt.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Dies gilt auch in der
Ersten Hilfe. Eltern, Geschwister, Großeltern und alle, die
berufsmäßig mit Kindern zu tun haben, möchten in Notfallsitu-
ationen helfen können. Im Kurs werden Notfallsituationen mit
Kindern behandelt und Tipps zur Unfallverhütung gegeben.
Der nächste Kurs findet statt am Samstag, den 24.03.2012 von
8:30 bis 17:00 Uhr.
Ausbildungsort sind die Seminarräume der Johanniter in
Regensburg in der Wernberger Straße 1.
Die Kursgebühr beträgt 33,- EUR, pro Ehepaar 55,- EUR.
Anmeldung und Informationen unter der Telefonnummer
0941/46467-110 oder im Internet unter www.johanniter-regens-
burg.de

Notrufnummern
Polizeiinspektion Regenstauf ................................09402/93110
Polizei-Notruf (nur in dringenden Fällen)...............................110
Feuerwehr und Rettungsdienst .............................................112
Ärztl. Bereitschaftsdienst Wochenende/
Feiertage ............................................................. 01805-191212
Johanniter-Unfall-Hilfe ..................................... 0941/46467-200
e.on Störungsdienst ............................................ 0180-4192091
REWAG..................................................................... 0941/601-0
Wasserzweckverband (Wasserwerk) ..................................2391
Abwasserzweckverband (für Störfälle) ................09402/784674

Johanniter-Kindergärten
Anmeldetage
Johanniter-Kindergarten „Abenteuerland“
Von Montag, den 27. Februar 2012 bis zum Mittwoch, den
29. Februar 2012 finden im Johanniter-Kindergarten „Aben-
teuerland“ in der Pestalozzistraße 13 die Anmeldetage für das
Kindergartenjahr 2012/13 statt. Die Anmeldung ist an den drei
Tagen jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr möglich.

Interessierte Eltern haben die Möglichkeit, die Einrichtung zu
besichtigen und sich beim Fachpersonal über die pädago-
gische Arbeit zu informieren.
Das Abenteuerland besteht aus vier Halbtags- und einer Ganz-
tagsgruppe. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donners-
tag von 07.00 bis 16.30 Uhr, Freitag von 07.00 bis 15.00 Uhr.
Bei Bedarf wird Mittagessen angeboten.
Ansprechpartnerin bei Fragen ist die Kindergartenleitung Rita
Ganslmeier unter 09407 810 874.

Johanniter-Kindergarten Irlbach
Am Samstag, den 03. März 2012 findet im Johanniter-Kinder-
garten Irlbach in der Grünthaler Straße 10 von 14.30 bis 17.00
Uhr ein Tag der offenen Tür mit der Möglichkeit zur Anmeldung
für das nächste Kindergartenjahr statt.
Um 15.00 Uhr wird eine Märchenerzählerin bei den kleinen
Besuchern für Abwechslung sorgen.
Der Kindergarten verfügt über eine Gruppe für Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren.
Im Gruppenraum der Einrichtung entstand vor kurzem eine
„Burg“, welche an diesem Tag besichtigt werden kann. Neben
dem Gruppenraum bietet die Einrichtung einen Musik, Projekt-
und Vorschulraum.
Ansprechpartnerin bei Fragen ist die Einrichtungsleitung Ker-
stin Schönberger unter der Telefonnummer 09407 957034. Wei-
tere Informationen gibt es unter www.johanniter-ostbayern.de.

Ehrenamtliche Lesepaten gesucht
für das Johanniter Kinderhaus „Abenteuerland“
Wer hat ein bisschen Zeit und Lust an Büchern und am Lesen?
Wer ist gerne mit Kindern zusammen?
Solche Personen können als Lesepate/in eine wertvolle Berei-
cherung für die sprachliche Förderung der Kinder in Kinder-
gärten und Horten sein. Die Ehrenamtlichen kommen in regel-
mäßigen Abständen in die Einrichtungen, um den Kindern
vorzulesen oder mit ihnen zu lesen.
Eine kostenlose Einführung in das Lesepatenprojekt in den
Räumen der vhs in Neutraubling (Samstag, den 03.03.2012 von
9 bis 13 Uhr) bereitet Interessierte auf ihre Aufgabe vor. Die
Freiwilligenagentur steht jederzeit als Ansprechpartner zur Ver-
fügung und bietet regelmäßig die Möglichkeit, sich mit anderen
Lesepaten/innen auszutauschen.
Interessierte Personen können sich an die Freiwilligenagentur
im Landkreis Regensburg, Dr. Gaby von Rhein, Altmühlstraße
1a, 93059 Regensburg, Telefon: 0941 / 4009 - 305 wenden.
E-Mail: freiwilligenagentur@landratsamt-regensburg.de.
Die Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt von Freiwilligenagen-
tur und Kindergartenfachberatung und vhs des Landkreises
Regensburg.

Schulanmeldung
Am Dienstag, 27. März 2012 findet in der Zeit von 15.30 bis
18.30 Uhr im Gebäude der Grundschule Wenzenbach Pesta-
lozzistr. 15, 93173 Wenzenbach
und in der Zeit von 16.00 bis 18.30 Uhr im Gebäude der
Grundschule Irlbach, Grünthaler Straße 10, 93173 Wenzenbach
Für die Schulanfänger an der GS Wenzenbach hängen ab
08.03.2012 im Kindergarten Wenzenbach Einschreiblisten für
einen „Wunschtermin“ aus.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten sollen sich
die Eltern mit ihrem Kind in Irlbach zu folgenden Zeiten an der
Schule einfinden:
Anfangsbuchstaben A - H 16.00 - 16.45 Uhr

J - R 16.45 - 17.45 Uhr
S - Z 17.45 - 18.30 Uhr
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I. Schulanmeldung an der Grundschule
Anzumelden sind alle Kinder, die im kommenden Schuljahr
erstmals schulpflichtig werden. Schulpflichtig werden alle
Kinder, die (ungeachtet ihrer Nationalität) ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in Bayern haben und bis zum 30. September 2012
sechs Jahre alt werden.
Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die
Erziehungsberechtigten beabsichtigen, ihr Kind vom Besuch
der Volksschule zurückstellen zu lassen.
Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr vom
Besuch der Volksschule zurückgestellt worden sind. Der
Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen.
Auf Antrag der Erziehungsberechtigten wird ein Kind, das in
den Monaten Oktober, November, Dezember 2006 geboren
wurde, schulpflichtig, wenn zu erwarten ist, dass das Kind
voraussichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Bei
Kindern, die nach dm 31.12.2006 geboren sind, ist Voraus-
setzung für die Schulaufnahme ein positives Gutachten des
zuständigen staatlichen Schulpsychologen. Die Ablehnung des
Antrages ist keine Zurückstellung.
Die Kinder müssen an der öffentlichen Grundschule angemel-
det werden, in deren Sprengel sie ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben. Das gilt auch dann, wenn die Erziehungsbe-
rechtigten die Genehmigung eines Gastschulverhältnisses
beantragen wollen. Die Erziehungsberechtigten sollen per-
sönlich mit dem Kind zur Schulanmeldung kommen. Wenn sie
verhindert sind, sollen sie einen Stellvertreter beauftragen, das
Kind zur Schulanmeldung zu bringen. Eine schriftliche Anmel-
dung ist nicht zulässig.
Die Erziehungsberechtigten oder deren Stellvertreter müssen
bei der Schulanmeldung die nach dem Anmeldeblatt erfor-
derlichen Angaben machen und durch Vorlage der Geburts-
urkunde belegen. Sind mehrere Erziehungsberechtigte vor-
handen, so müssen sie die Anmeldung im gegenseitigen
Einverständnis vornehmen. In der Regel genügt zum Nachweis
hierfür die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten auf dem
Anmeldeblatt. In Zweifelsfällen soll jedoch der andere Erzie-
hungsberechtigte schriftlich zustimmen. Kinder, die in einem
Heim untergebracht sind, können auch vom Leiter des Heims
angemeldet werden.
Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, der Schule in
vertrauensvoller Weise Umstände mitzuteilen, die es erforder-
lich machen, dass die Schulfähigkeit ihrer Kinder umfassend
besprochen und gegebenenfalls fachlich abgeklärt wird. Es
kann für ein Kind nachteilig in seiner Schullaufbahn und Per-
sönlichkeitsentwicklung sein, wenn es zum falschen Zeitpunkt
eingeschult wird und dadurch z.B. seine Begabung nicht voll
entfalten kann.
Schulleitungen und Lehrkräfte stehen für diesbezügliche
Gespräche gerne zur Verfügung.

II. Schulanmeldung an einer Förderschule
Sehbehinderte und blinde, schwerhörige und gehörlose,
körperbehinderte, geistig behinderte Kinder und Kinder mit
einem erheblichen sonderpädagogischen Förderbedarf in den
Bereichen Sprache, Lernen und Verhalten können von ihren
Erziehungsberechtigten statt an der Grundschule auch unmit-
telbar an einer für das Kind geeigneten öffentlichen oder pri-
vaten Förderschule angemeldet werden.

III. Schulanmeldung an einer privaten Grundschule
Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, ihr Kind statt
an der Grundschule im Schulsprengel direkt an einer pri-
vaten Grundschule anzumelden. Die Aufnahme in eine private
Grundschule ist der öffentlichen Grundschule vom Schulträger
mitzuteilen.

IV. Schulanmeldung ist Pflicht
Erziehungsberechtigte, welche die ihnen obliegende Anmel-
dung eines schulpflichtigen Kindes ohne berechtigten Grund
vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen, können nach Art. 119
Abs. 1 Nr. 1 BayEUG mit Geldbuße belegt werden.

V. Erklärung der Erziehungsberechtigten
Bei der Schulanmeldung an öffentlichen Grundschulen erhalten
die Erziehungsberechtigten einen Vordruck ausgehändigt für
die in Art.49 Abs. 2 Satz 2 BayEUG vorgesehene Erklärung, ob
sie der Zuweisung ihres Kindes in eine Klasse mit Schülerinnen
und Schülern gleichen Bekenntnisses zustimmen, falls für den

Schülerjahrgang zwei oder mehr Klassen (Parallelklassen)
gebildet werden. Von der Ausgabe dieses Vordruckes wird
abgesehen an Grundschulen, an denen mit Sicherheit eine Bil-
dung von Parallelklassen nicht zu erwarten ist. Sind mehrere
Erziehungsberechtigte vorhanden, so gilt für die Abgabe der
Erklärung das gleiche wie bei der Schulanmeldung.
Die Erklärung bleibt für die Dauer des Besuchs einer öffent-
lichen Grundschule wirksam, wenn sie nicht widerrufen wird.
Der Widerruf wird bei Änderung des Bekenntnisses sofort, im
Übrigen erst mit Beginn des nächsten Schuljahres wirksam.
Für die schriftliche Anmeldung sind das Anmeldeblatt und das
Blatt für die genannte Erklärung bei der Grundschule erhältlich.
Info zur Schuleinschreibung an die Eltern von Schulanfän-
gern, die nicht den Kindergarten in Wenzenbach besuchen:
Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Schule auf (Tel.
09407/810290), um bereits im Vorfeld der Schuleinschreibung
persönliche Daten abzuklären.
Wenzenbach, 01. Februar 2012

Volksschule Wenzenbach Volksschule Irlbach

Fritz Gebhardt, Rektor Elfriede Daschner, Rektorin

Max-Ulrich-von-Drechsel-Realschule
Regenstauf
Informationsveranstaltung und Tag der offenen Tür
Am Freitag, 23. März 2012 findet von 14.30 bis 17 Uhr eine
Infoveranstaltung zum Übertritt an die Max-Ulrich-von-Drech-
sel-Realschule Regenstauf statt.
Die umfassenden Informationen über den Bildungsweg an der
Realschule und die entsprechenden Übertrittsbedingungen
werden vor allem für die Eltern von großem Interesse sein.
Parallel dazu können die übertrittswilligen Schülerinnen und
Schüler, die zu dieser Nachmittagsveranstaltung ganz beson-
ders eingeladen sind, ihr künftiges Schulhaus schon besser
kennen lernen. Damit von den „Neuen“ niemand verloren geht,
erfolgt der Rundgang gruppenweise. Anschließend bleibt noch
Gelegenheit, die für diesen Tag der offenen Tür in den Klassen-
zimmern und Fachräumen aufgebauten Projekte, Versuche und
Präsentationen genauer in Augenschein zu nehmen.
Anmeldungen sind vom 7. bis 11. Mai möglich. Der Probeunter-
richt wird in der Zeit vom 21. bis 23. Mai durchgeführt.

High School Aufenthalte
und Feriensprachreisen

Treff - International
Education e.V.

Ein Schuljahr
in den USA, in
Kanada, Austra-
lien oder Neusee-
land zu verbrin-
gen, ist für viele
junge Leute ein
Traum. Im Ausland
zur Schule gehen,
Land und Leute

kennen lernen, die Sprachkenntnisse verbessern, Freunde fürs
Leben finden und einfach mal über den eigenen Tellerrand
hinaus sehen, ist meist die Motivation, den vielleicht schönsten
Teil der Schulzeit im Ausland zu verbringen.

Schulwahlprogramme (neu ab Sommer 2012)
Neben dem Wahlprogramm in Kanada, Australien oder Neu-
seeland bietet TREFF ab diesem Sommer die Möglichkeit, am
Schulwahlprogramm in den USA teilzunehmen. Dieses Pro-
gramm hat im Gegensatz zum klassischen USA-Programm
den Vorteil, dass man sich direkt eine Schule in attraktiven
Regionen der USA (z.B. in Kalifornien oder Florida) aussuchen
kann. Somit können persönliche Vorlieben, Interessen und
Hobbys berücksichtigt werden.

Fortsetzung siehe Seite 14
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Ein weiterer Vorteil ist, dass viele der Schulen in diesem Pro-
gramm Schüler bereits ab 14 Jahren aufnehmen (im klas-
sischen USA-Programm ist das Mindestalter 15 Jahre).
Wer ab Sommer 2012 im Ausland zur Schule gehen möchte, für
den wird es höchste Zeit, sich bei TREFF für einen High School
Aufenthalt zu bewerben. Die Bewerbungsfristen enden bald.
Auf der Website www.treff-sprachreisen.de kann man sich
online bewerben und weitere interessante Informationen wie
z.B. Schülerberichte oder Fotos von Teilnehmern sehen.

Feriensprachreisen für Schüler
Wer sich für eine Feriensprachreise im Sommer 2012 interes-
siert, für den hat TREFF auch einiges zu bieten. In Dover und
Bournemouth, aber auch in der Universitätsstadt Cambridge,
in Cap d’Ail an der Cote d’Azur oder auf der attraktiven Feri-
eninsel Malta bietet sich die Möglichkeit abwechslungsreiche,
interessante Ferien zu verbringen, die Sprachkenntnisse zu
verbessern, Land und Leute sowie neue Freunde aus aller Welt
kennen zu lernen.
Außer den Feriensprachreisen für Schüler bietet TREFF bereits
seit 1984 auch Sprachreisen für Erwachsene (z.B. Intensiv-
kurse oder Business Englisch) an.
Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten
in den USA, in Kanada, Australien und Neuseeland sowie zu
Sprachreisen für Schüler und Erwachsene erhalten Sie bei:
TREFF - International Education e.V., Negelerstraße 25,
72764 Reutlingen
Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 696 - 9
E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de

Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag ........................................ 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Freitag............................................. 14 bis 18 Uhr

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Gottesdienste im Evangelischen Gemeindesaal, Feuerwehr-
haus
Sonntag, 11. März 2012, Gottesdienst
Sonntag, 25. März 2012, Gottesdienst mit anschließendem
Kirchkaffee
Seniorennachmittag
Donnerstag, 01. März 2012 von 14 bis 16 Uhr, Evangelischer
Gemeindesaal.
N E U ! Kindergruppe (Sarah Schönsteiner)
Freitag, 09. März 2012, von 15 bis 17 Uhr, Evangelischer
Gemeindesaal.
Krabbelgruppe Sonnenschein (für Kinder ab 2 Jahre)
Jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr, Evangelischer Gemeinde-
saal.
Krabbelgruppe Raupe Nimmersatt (für Kinder ab 3 Jahre)
Jeden Donnerstag von 8.30 bis 10.30 Uhr, Evangelischer
Gemeindesaal.
Krabbelgruppe Sterntaler (für Kinder ab 9 Monate)
Jeden Donnerstag von 10.30 bis 12.30 Uhr, Evangelischer
Gemeindesaal.
Ansprechpartner für die Krabbel-Gruppen ist Marion Schön-
steiner, Telefon 09407 / 30500
- in allen Gruppen sind noch Plätze frei -

Monatsprogramm
Frauenbund

Zweigverein Wenzenbach

März 2012
Freitag, 02.03.2012
18.00 Uhr - Weltgebetstag der Frauen im evangelischen

Gemeindesaal.
Thema: Malaysia -„Steht auf für Gerechtigkeit“

Donnerstag, 08.03.2012
14.00 Uhr - Kochen im Pfarrheim

„Blitzgerichte - Gesund und Gut“
Referentin: Elisabeth Hein
Anmeldung bei Emmi Preisler, Telefon 1022

Mittwoch, 14.03.2012
14.00 Uhr - Missionsstrickkreis
Donnerstag, 15.03.2012
08.30 Uhr - Frauenfrühstück
Donnerstag, 22.03.2012
19.30 Uhr - Jahreshauptversammlung im Pfarrheim

mit Vortrag „Pflanzen der Bibel und ihre
Heilwirkung“
Referentin: Edeltraud Forster

Sonntag, 25.03.2012
16.00 Uhr - Kreuzweg, anschließend Anbetung
Mittwoch, 28.03.2012
14.00 Uhr Missionsstrickkreis

Zu allen Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen!

Dekanat Regenstauf
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Sportverein Wenzenbach e.V.
Einladung zur Jahresversammlung
der Abteilung Fußball 2012
Datum: Freitag der 09.03.2012.
Uhrzeit: 20:00 Uhr
Ort: Sportheim am Jahnweg

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesen des Protokolls

der letzten Jahresversammlung
3. Bericht des Abteilungsleiters
4. Kassenbericht
5. Bericht des Jugendleiters
6. Berichte der Jugendbetreuer
7. Bericht über AH
8. Bericht über die II. und I. Mannschaft
9. Anpassung des Abteilungsbeitrages

für aktive Mitglieder ab 01.01.201
10. Anträge (sind lt. Satzung bis spätestens 02.03.2012

beim Abteilungsleiter schriftlich einzureichen)
11. Wortmeldungen

Robert Kellner

Abteilungsleiter
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Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Im Rahmen der Angehörigenbetreuung
bietet der Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V. im Jahr 2012 fol-
gende Gruppenreisen für die Oberpfalz
an:
01.04.-12.04.
Südfrankreich-Spanien

mit den Soldatenfriedhöfen Dagneux, Cuacos de Yuste,
Berneuil
01.05.-06.05. Luxemburg-Belgien-Niederlande
mit den Soldatenfriedhöfen Luxemburg, Bastogne, Lom-
mel, Ysselstein, Hooglede
21.06.-24.06. Ungarn
mit den Soldatenfriedhöfen Böhönye, Veszprem, Szekesfe-
hervar, Budaörs
06.09.-09.09. Lothringen mit den Soldatenfriedhöfen
Andilly, St. Mihiel, Verdun
17.09.-30.09. Weißrussland-Russland-Ukraine
mit den Soldatenfriedhöfen Schatkowo, Duchowtschina,
Rschew, Kursk, Charkow, Kiew, Kirowograd
02.11.-07.11. Italien mit den Soldatenfriedhöfen Coster-
mano, Futapass, Pomezia
Wer das Kriegsgrab eines Familienmitglieds sucht, kann
es auf der Internetseite www.volksbund.de versuchen
1. Schritt: „Gräbersuche online“ anklicken
2. Schritt: Name, Vorname, Geburtsdatum des Gesuchten
eingeben
3. Schritt: „Suche beginnen“ anklicken

Alle weiteren Informationen zu Reisen oder zur Gräber-
suche beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e.V., Stobäusplatz 3, 93047 Regensburg
Telefon: 0941-55395 oder Fax: 0941-565770 oder E-Mail:
bv-oberpfalz@volksbund.de

IMPRESSUM

Amtsblatt der Gemeinde Wenzenbach

Das Amtsblatt der Gemeinde Wenzenbach erscheint monatlich und wird kostenlos
an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.

Herausgeber, Druck und Verlag:
Verlag + Druck Linus WitticH KG,
(p.h.G.: E. Wittich)
Peter-Henlein-straße 1, 91301 Forchheim, telefon 09191/7232-0

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Wenzenbach Josef schmid,
Hauptstraße 40, 93171 Wenzenbach.

Verantwortlich für den sonstigen
redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
Peter Menne im Verlag + Druck Linus WitticH KG

im Bedarfsfall sind Einzelexemplare zum Versand außerhalb des Verbreitungs-
gebietes über den Verlag zum Preis von 0,40 Euro zzgl. Versandkostenanteil
zu beziehen. namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion oder der redaktionell Verantwortlichen wieder.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gilt die z.Zt. gültige
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